
So sor&eren wir hier den Müll 
Essensreste- in die braune Tonne legen Sie Ihre Tüten mit Essensresten/kompos:erbarem Müll. Knoten 
Sie Ihre Tüte mit einem Doppelknoten gut zu, es sollten keine losen Essensreste/Kompost in der Tonne 
liegen. 

Restmüll - in die grüne Tonne legen Sie Ihre Tüten mit Restabfall. BiDe knoten Sie Ihre Tüten mit einem. 
Doppelknoten zu, es sollte kein loser Müll in der Tonne liegen. 

Wussten Sie, dass: 
• beide Tonnen von der Müllabfuhr gleichzei:g geleert werden, aber mit einem aufgeteilten Auto, 

so entstehen keine doppelten Fahrten 
• die Essensabfälle (braune Tonne) zu Biogas werden, die Plas:ktüten kapuD gerissen werden, 

verbrannt werden und Wärme erzeugen 
• der Restabfall verbrannt wird und zur Erzeugung von Wärme und Elektrizität genutzt wird 

Essensreste:  
In die braune Tonne legen Sie Plas:ktüten mit den Essensresten/ dem kompos:erbaren Abfall des 
Haushaltes. Alle Plas:ktüten sollen mit einem Doppelknoten verschlossen werden. Es soll biDe kein loser 
Abfall in die Tonne gelegt werden. 

Achtung! BiDe keinen Gartenabfall in die Tonne legen. 

Restabfall:  
In die braune Tonne legen Sie Plas:ktüten mit dem Restabfall des Haushaltes. Alle Plas:ktüten sollen mit 
einem Doppelknoten verschlossen werden. Es soll biDe kein loser Abfall in die Tonne gelegt werden. 

Achtung! Man darf keinen gefährlichen Abfall in die Tonne werfen, wie z. B. BaDerien, Glühlampen, 
Kabel etc. 

Sondermüll: 
Ihren Sondermüll entsorgen Sie biDe selbst bei einem Recyclinghof (heißt auf schwedisch: 
återvinningscentral) in der kommune. In Ed: Onsöns återvinningscentral, siehe 
hDps://www.dalsed.se/leva-bo/bygga-bo/avfall-o-atervinning/onsons-atervinningscentral/  

Bei dem Recyclinghof können Sie auch Möbel, alte Haushaltsgeräte, Elektrogeräte, Kleidung, Plas:k, 
Metall, Porzellan, Holzabfall, impregniertes Holz und Gartenabfälle abliefern. Für Gartenabfall 
informieren Sie sich biDe in den sogenannten "RenhållningsföreskriYerna" §23 

Verpackungen und Zeitungen: 
Verpackungen entsorgen Sie biDe selbst bei einer kleineren Recyclingsta:on die Återvinningssta:on 
heißt, wo Sie Plas:k, Papier, Glas, Metall und BaDerien entsorgen können, diese stehen frei verfügbar an 
verschiedenen Orten in der Kommune. BiDe lassen Sie dort keinen unzulässigen Müll liegen, Sie riskieren 
ansonsten angezeigt zu werden. In Ed: Gegenüber Gröne Backe campingplats, Södra Moränvägen, und 
bei Karlssons varuhus, Industrigatan 8. 



Medizin:  
BiDe liefern Sie alte Medizin und Spritzen bei der nächsten Apotheke oder bei einem Recyclinghof ab. 

Spritzen oder übrige Medizin für Tiere soll bei dem nächsten Tierarzt oder bei der nächsten Apotheke 
abgeliefert werden, falls Sie diese dort gekauY haben. 

Kontakt und VorschriAen 
Die kommunalen ReinhaltungsvorschriYen liegen der Handhabung von Haushaltsabfall zu Grunde. Diese 
kann man auf unserer Homepage nachlesen. 

In unserer gemeinsamen ReinhaltungsvorschriA steht unter anderem: 
"§10 Haushaltsabfall für den die Kommune zuständig ist, soll an der zuständigen Stelle abgeliefert 
werden, falls nicht etwas anderes in den jeweiligen speziellen Regeln steht. Haushalte und andere 
AnwenderInnen stehen in der Pflicht den Abfall zu sor:eren (Beilage 1).Den sor:erten Abfall kann man 
an den Stellen abliefern, die Beilage 2 zeigt. Der sor:erte Abfall muss so oY abtranspor:ert werden, dass 
keine Unannehmlichkeiten für die Gesundheit der Menschen oder eine Gefährdung der Natur 
entstehen." 

Wussten Sie auch 
Falls Sie die Größe Ihrer grünen Tonne oder die Frequenz der Leerung ändern möchten, nehmen Sie biDe 
Kontakt mit der Kommune auf. 

Bei der kleineren RecyclingstaFon, auch Resirkuleringsanlegg oder återvinningsstaFon 
genannt 
Es sind die Verpackungs - und Zeitungseinsammler die für die Leerung der unterschiedlichen Container 
der Recyclingsta:on zuständig sind. Falls die Container voll sind und geleert werden sollten, biDe 
nehmen Sie Kontakt mit der zuständigen Stelle auf. 

Falls die Recyclingsta:on voll ist und Sie dennoch Ihren Müll dort entsorgen und Verpackungen oder 
anderes außerhalb der dafür vorgesehenen Containern abstellen wird dies als Verschmutzung 
öffentlicher Plätze gewertet (Kap 15, §26) und kann mit Geldstrafe und Gefängnis bis zu einem Jahr 
geahndet werden. 


